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Grundschule                                  
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Berufliches Schulzentrum und berufliche Schule

Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit einschl.

Einrichtung der Jugend- u. Familienberatung einschl. 

Einrichtung der Jugendsozialarbeit einschließlich             

Einrichtung der Hilfe zur Erziehung

Senioren- und Pflegeheim
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Seniorenbegegnungsstätte u. -beratungsstelle

Weitere Sozialeinrichtung

Städtische Bibliothek

Sozio- und Stadtteilkultur
Hallen- oder Freibad

Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen 

Einrichtungen und Erreichbarkeit

wohnnaher Einrichtung bis 1 500 bzw. 3 000 m

farbig

- Einrichtung für Kinder von drei Jahren 

- kommunale Grundschule - bis 800 m

Planung

wohnnaher Einrichtung bis 500 bzw. 1 500 m

wohnnaher Einrichtung bis 1 500 bzw. 3 000 m

(Bestand und Planung)
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Flächennutzungsplan - Vorentwurf 

8.5    Soziale Infrastruktur

bis zum Schuleintritt - 600 m

 wohnnaher Infrastruktureinrichtungen

 Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen

Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen  

innerhalb der Erreichbarkeitsradien aller 
Infrastruktureinrichtungen

Infrastruktureinrichtungen, kommunale Grundschule
und/oder Kindertageseinrichtung sind/ist vorhanden

innerhalb der Erreichbarkeitsradien von
Infrastruktureinrichtungen, keine kommunale

vorhanden

Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen innerhalb der 

Bauflächen außerhalb der Erreichbarkeitsradien

Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen 

Grundschule und keine Kindertageseinrichtung

einrichtungen
Erreichbarkeitsradien ausgewählter wohnnaher Infrastruktur-

innerhalb der Erreichbarkeitsradien von mind. zwei verschied.

- bis 800 m




